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1. Finanzverwaltung zur Neuregelung bei zweckgebundenen Rücklagen 

Durch das Jahressteuergesetz wurde die Regelung zu zweckgebundenen Rücklagen 
in § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO ergänzt. Dabei wird klargestellt, dass sich die Art und Höhe der 
Rücklage auf den zum Zeitpunkt der Bildung bestehenden Planungsstand beziehen 
(§ 62 Abs. 1 Nr. 1). Mit einem Schreiben des Finanzministeriums Landes Schleswig-
Holstein liegt nur erstmals eine Erläuterung dazu von Verwaltungsseite vor 
(18.12.2024, VI 314-S 2720-019). 

Die Regelung stellt demnach klar, dass bei der Rücklagenbildung zur Erfüllung der ideellen 
Zwecke auf die Planung der steuerbegünstigten Körperschaft aus der ex-ante Perspektive 
abzustellen ist – also auf den Zeitpunkt der Planung des Vorhabens. 

Damit wird für steuerbegünstigte Körperschaften mehr Rechts- und Planungssicherheit ge-
schaffen, um insbesondere langfristigere und mittelintensive gemeinnützige Vorhaben um-
setzen zu können. Bei umfangreichen und regelmäßig sehr langfristigen Investitionsvorha-
ben, insbesondere im Immobiliensegment, sollen so erforderliche nachträgliche Anpassun-
gen in der Planung erlaubt werden. 

 

 

2. Sportvereine haften nicht für das übliche Risiko bei der Anlagenbe-
nutzung 

Betreiber von Sportanlagen haften nur für Risiken, die über das übliche Risiko bei der 
Anlagenbenutzung hinausgehen und vom Benutzer nicht vorhersehbar und nicht ohne 
weiteres erkennbar sind. 

Das stellt das Landgericht (LG) München im Fall ein Golfspielerin klar (Urteil vom 
10.12.2024, 13 O 7261/24). Sie war beim Abgang einer Unterführung, durch die der 
Golfparcour führte, ausgerutscht, weil dort noch feuchtes Gras vom Rasenmähen lag und 
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zog sich dabei Verletzungen zu. Sie verklagte den Verein auf Schadensersatz und Schmer-
zensgeld. 

Das LG sah bei dem Unfall keine schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch 
den Verein. Grundsätzlich richte sich der Umfang der Verkehrssicherungspflicht nach den 
Umständen des Einzelfalls. Nicht jeder abstrakten Gefahr muss durch vorbeugende Maß-
nahmen begegnet werden. Der Umfang der Sicherungsmaßnahmen muss sich vielmehr da-
ran zu orientieren, was zur Gefahrenabwehr notwendig und zumutbar ist, um Dritte vor Ge-
fahren zu schützen, die sie selbst bei Anwendung der von ihnen in der konkreten Situation zu 
erwartenden Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann. 

Betreiber von Sportanlagen müssen die Benutzer nur vor Gefahren schützen, die über das 
übliche Risiko bei der Anlagenbenutzung hinausgehen und vom Benutzer nicht vorhersehbar 
und nicht ohne weiteres erkennbar sind. Ein Sporttreibender trägt die Gefahren selbst, die 
mit dem Sport üblicherweise verbunden sind und mit denen er deshalb zu rechnen hat. Nur 
die darüber hinausgehenden atypischen Gefahren fallen in den Verantwortungsbereich des 
Veranstalters. 

Im konkreten Fall war etwaige Grasmahd auf dem betonierten Abgang zur Unterführung so-
wohl vorhersehbar als auch ohne weiteres erkennbar. Zum Golfsport gehört, dass er auf mit 
Gras bewachsenem Gelände stattfindet. Dort ist mit Resten von Rasenmahd bzw. Grasbü-
scheln zu rechnen, weil für die Bespielbarkeit laufend Mäharbeiten stattfinden. Es handelt 
sich deswegen um eine übliche und keine atypische Gefahr. Es entspricht auch der Lebens-
erfahrung, dass Gras feucht ist und rutschig sein kann.  

 

 
4. Verrechnung von Verlusten zwischen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieben 

Das Finanzgericht (FG) Hamburg bestätigt die Auffassung der Finanzverwaltung, dass 
Verluste in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unschädlich für 
die Gemeinnützigkeit sind, wenn sie durch Gewinne aus anderen steuerpflichtigen Be-
trieben ausgeglichen werden (Urteil vom 5.12.2024, 5 K 125/23). 

Im behandelten Fall erzielte ein Sportverein mit der nicht begünstigten Vermietung einer 
Schwimmhalle Verluste, die er durch Gewinne aus der Vermietung einer Tennishalle ausglei-
chen konnte. Das FG vertrat die Auffassung, die hierdurch entstandenen Verluste führten 
nicht zu einem Verstoß gegen das Gebot der Selbstlosigkeit (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO), weil kei-
ne Dauerverluste vorlagen. Diese Auffassung deckt sich mit der der Finanzverwaltung 
(AEAO Nr. 17 zu § 64). 

Das FG widerspricht damit der teils in der Literatur vertretenen gegenteiligen Auffassung, 
dass ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot vorliegt, wenn von vornherein keine 
Überschüsse zu erwarten gewesen seien oder eine zunächst erfolgversprechende Tätigkeit 
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sich im Nachhinein als Verlustgeschäft erweist und keine Änderung des Konzeptes oder die 
Einstellung der Tätigkeit erfolgt. 

Auch das Argument, ein Dauerverlustbetrieb fördere nicht mehr ausschließlich den Sat-
zungszweck, lässt das FG nicht gelten. § 64 AO sei nämlich eine Ausnahmeregelung zum 
Gebot der Ausschließlichkeit. Deswegen sei es nur konsequent, erst nach Anwendung des 
§ 64 Abs. 2 AO zu prüfen, ob ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot vorliegt. 

 

 

4. Wann sind Jugendreisen ein Zweckbetrieb? 

Ein Urteil des Finanzgerichts (FG) Hamburg beschäftigt sich mit der Frage, wann Ju-
gendreisen ein Zweckbetrieb sind (5.12.2024, 5 K 125/23). 

Jugendreisen sind nach Auffassung des FG kein spezieller Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 1b 
AO, wenn weder ein Schullandheim noch eine Jugendherberge betrieben wird. 

Das FG sah auch die Voraussetzungen für einen allgemeinen Zweckbetrieb nach § 65 AO 
nicht erfüllt.  

Zwar ist die Zwecknähe erfüllt, weil Jugendreisen dem Satzungszweck der Pflege und Förde-
rung der Jugendarbeit und damit der Förderung der Jugendhilfe nach § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
4 AO dienen. 

Allerdings ist nach Auffassung des FG die Voraussetzung des § 65 Nr. 2 AO (Zwecknotwen-
digkeit) bei dem Satzungszweck „Jugendarbeit“ nicht erfüllt. Der Satzungszweck Jugendar-
beit kann nämlich nicht nur durch den Zweckbetrieb Jugendreisen erreicht werden. Ein wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb einer gemeinnützigen Körperschaft ist nur dann unschädlich, 
wenn er sich von der Verfolgung des steuerbegünstigten Zwecks nicht trennen lässt, sondern 
das unentbehrliche und einzige Mittel zur Erreichung des steuerbegünstigten Zwecks. 

Zum anderen verlangt § 65 Nr. 2 AO, dass die Leistung als solche das Gemeinwohl unmittel-
bar fördert und zwar besser, als dies nichtprivilegierte Unternehmer mit einer gleichen Leis-
tung tun würden. Es war aber nach Auffassung des FG nicht ersichtlich, dass der Verein mit 
einer solchen Jugendreise ein qualitativ besseres Angebot machen könnte als ein nichtprivi-
legierter Unternehmer. 

Darüberhinaus liegt ein Verstoß gegen § 65 Nr. 3 AO vor. Der wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb Jugendreise tritt zu nicht begünstigten Betrieben derselben Art in größerem Umfang in 
Wettbewerb, als es zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar war. 

Für das FG stand fest, dass das Angebot der Jugendreise durch den Verein generell geeig-
net ist, andere Anbieter zu verdrängen. Es ist zudem auch nicht dazu geeignet, zu einer 
Ausweitung des Güterangebots insgesamt zu führen. Auch ist nicht ersichtlich, dass gerade 
solche Jugendlichen das Angebot annehmen würden, die eine solche Jugendreise nicht auch 
von einem entgeltlichen Anbieter in Anspruch nehmen würden. Diese Art der Jugendarbeit ist 
auch ohne eine steuerrechtlich begünstigte Tätigkeit zu erreichen. 
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Jugendreisen sind nach dieser Rechtsauffassung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
regelmäßig also kein Zweckbetrieb. 

In Frage käme eine Begünstigung nur im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Schulland-
heims oder einer Jugendherberge i.S.d. § 68 Abs. 1b AO; außerdem bei mildtätigen Zwe-
cken. Dabei müssen aber mindestens zwei Drittel der Teilnehmer nachweislich wirtschaftlich 
oder persönlich hilfebedürftig i.S. § 53 AO sein. 

Das FG Hamburg bestätigt damit eine ähnliche Entscheidung des FG Köln (Urteil vom 
19.01.2017, 13 K 1160/13).  
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